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Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 84 BGG ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine
Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen
besonders bedeutenden Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt
insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare
Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel
aufweist (Abs. 2).

Art. 84 BGG bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum Bundesgericht im
Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Ein besonders bedeutender Fall ist
mit Zurückhaltung anzunehmen ( BGE 139 II 340 E. 4 S. 342; 136 IV 139 E. 2.4 S. 144;
134 IV 156 E. 1.3.1 S. 160).

Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss Art. 107 Abs. 3 BGG -
abgesehen von einem hier nicht gegebenen Ausnahmefall - den Nichteintretensentscheid
innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.

Nach Art. 109 BGG entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf
Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid
wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid
verwiesen werden (Abs. 3).

E. 1.2
Zwar geht es hier um die Herausgabe von Informationen aus dem Geheimbereich und damit
ein Sachgebiet, bei dem die Beschwerde nach Art. 84 Abs. 1 BGG insoweit möglich ist.
Nach der zutreffenden Auffassung des BJ handelt es sich jedoch um keinen besonders
bedeutenden Fall.

Die Beschwerdeführer reichten der Vorinstanz zwei argentinische Entscheide je mit
deutscher Übersetzung ein (act. 15/2, 16/1, 18/1 und 18/2). Sie brachten vor, mit Entscheid
vom 21. Juni 2018 habe die ersuchende Behörde das argentinische Strafverfahren
eingestellt und den Rückzug des Rechtshilfeersuchens in Aussicht genommen. Dies habe
das argentinische Bundesappellationsgericht mit Entscheid vom 21. August 2018 bestätigt.
Die Beschwerdeführer verlangten gestützt darauf die Sistierung des vorinstanzlichen
Verfahrens. Dies lehnte die Vorinstanz ab mit der Erwägung, die ersuchte Behörde habe
sich nicht zu inzwischen im ersuchenden Staat ergangenen Entscheiden zu äussern. Sei in
der Schweiz ein gültiges Rechtshilfeersuchen eingegangen, sei dieses im Prinzip zu
erledigen, es sei denn, die zuständige Behörde hätte den Rückzug des Ersuchens bekannt



gegeben (angefochtener Entscheid E. 4.5 S. 12 und E. 4.7 S. 14 f.). Dies entspricht der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Urteile 1C_640/2013 vom 25. Juli 2013 E. 1.2;
1C_284/2011 vom 18. Juli 2011 E. 1; je mit Hinweisen). Darauf im vorliegenden Fall
zurückzukommen besteht schon deshalb kein Anlass, weil die von den Beschwerdeführern
zu den Akten gegebenen beiden argentinischen Entscheide weder eine eigenhändige
Unterschrift tragen noch in amtlich beglaubigter Übersetzung vorliegen. Selbst nach den
Angaben der Beschwerdeführer ist die geltend gemachte Einstellung des Strafverfahrens
sodann nicht rechtskräftig, da die Strafanzeigerin gegen den Entscheid des
Bundesappellationsgerichts ein Rechtsmittel ergriffen habe. Ob es bei der geltend
gemachten Einstellung des Strafverfahrens bleiben wird, ist somit ungewiss; ebenso, wann
die Rechtsmittelinstanz entscheiden wird. Dazu machen die Beschwerdeführer keine
verlässlichen Angaben. Die Sistierung widerspräche auch dem Vertrag vom 10. November
2009 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Argentinien über
Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfevertrag; SR 0.351.915.4). Gemäss dessen Art. 1 Ziff.
1 sind die Vertragsparteien verpflichtet, einander nach den Bestimmungen des Vertrags
weitestgehende Rechtshilfe zu leisten. Art. 3 des Rechtshilfevertrags nennt abschliessend
die Gründe für die Ablehnung oder den Aufschub der Rechtshilfe. Gemäss Art. 3 Ziff. 2
kann der ersuchte Staat die Rechtshilfe aufschieben, wenn sich die Ausführung des
Ersuchens nachteilig auf ein hängiges Strafverfahren in diesem Staat auswirken würde.
Letzteres trifft hier nicht zu. Einen anderen Grund für den Aufschub der Rechtshilfe sieht
der Rechtshilfevertrag nicht vor. Vielmehr trifft gemäss Art. 26 Ziff. 1 die Zentralbehörde
des ersuchten Staates

unverzüglich die zur Ausführung des Ersuchens erforderlichen Massnahmen, wenn sie es
als vertragskonform beurteilt. Dies entspricht dem Gebot der raschen Erledigung gemäss
Art. 17a IRSG . Danach erledigt die zuständige Behörde die Ersuchen beförderlich. Sie
entscheidet ohne Verzug (Abs. 1). Dies gilt auch für die Vorinstanz und das Bundesgericht
(Urteil 1C_47/2014 vom 3. Februar 2014 E. 1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4. Aufl. 2014, S. 250). In Anbetracht dessen ist
es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens abgelehnt hat,
und besteht hierzu auch für das Bundesgericht kein Anlass. Eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung stellt sich weder im vorliegenden noch in anderem
Zusammenhang. Auch sonst wie kommt der Angelegenheit keine aussergewöhnliche
Tragweite zu. Mangels besonders bedeutenden Falles ist die Beschwerde deshalb
unzulässig.

E. 2
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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